Statusfeststellungsverfahren für mitarbeitende Familienangehörige
In Deutschland zahlen schätzungsweise ca. 1,2 Mio. Ehegatten und Angehörige, die als Angestellte in Familienunternehmen arbeiten, Beiträge in die Sozialversicherung ein.

In bestimmten Fällen kann es jedoch vorkommen, dass trotz langjähriger Beitragszahlungen die Sozialversicherung im Leistungsfalle die Zahlung, z. B. von Arbeitslosengeld oder Erwerbsminderungsrente, verweigert. Denn trotz Beitragszahlung ist das gesetzliche Sozialsystem nur demjenigen gegenüber zur Leistung verpflichtet, wer als „Beschäftigter“ im Sinne des Gesetzes angesehen werden kann. Weil sich jedoch im Gesetz keine genaue Definition des Begriffes „abhängige Beschäftigung“ findet, musste dieser Begriff erst durch jahrelange Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes genauer umschrieben werden. Da jedoch hierdurch keine klare Systematik entstand, gehört diese Frage nach wie vor zu den schwierigsten Problemen des Sozialrechts.

Gerade bei Beschäftigungsverhältnissen mit nahen Angehörigen setzt die Sozialversicherung enge Grenzen in der Beurteilung, ob eine abhängige Beschäftigung oder eine selbstständige Mitarbeit des Angehörigen vorliegt. Hat z. B. der mitarbeitende Angehörige dem Betrieb ein größeres Darlehen gewährt oder hat er für den Betrieb Bürgschaften bzw. Sicherheiten für Bankdarlehen übernommen, können bereits erste Ansatzpunkte für eine faktische „Mitunternehmerschaft“ des mitarbeitenden Angehörigen im Sinne der Sozialversicherung vorliegen.

In jedem Falle ist festzustellen, dass der Abschluss eines schriftlichen Arbeitsvertrages allein für die Beurteilung der sozialversicherungsrechtlichen Stellung des mitarbeitenden Angehörigen nicht ausreichend ist. Auch wenn dieser Arbeitsvertrag den steuerlichen Anforderungen an ein Arbeitsverhältnis zwischen Familienangehörigen entspricht, weichen die sozialversicherungsrechtlichen Kriterien erheblich vom Steuerrecht ab.

Mit dem IV. Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt wurde ab 01.01.2005 ein so genanntes Statusfeststellungsverfahren für nach diesem Zeitpunkt beginnende Ehegattenarbeitsverhältnisse eingeführt. Somit veranlasst die Krankenkasse bereits zu Beginn der Beitragszahlungen eine Prüfung des sozialversicherungsrechtlichen Status des Arbeitsverhältnisses. Damit herrscht eindeutig Klarheit in der Frage, ob der Ehegatte sozialversicherungspflichtig oder sozialversicherungsfrei beschäftigt werden kann.

Für Altfälle und für die bis zum 31.12.2004 entrichteten Beiträge erfolgt jedoch keine Prüfung von Amtswegen. Lediglich im Rahmen eines gesonderten Antrages bei der Einzugsstelle kann ein Statusfeststellungsverfahren durchgeführt werden. Bestätigt die Clearingstelle bei der Deutschen Rentenversicherung die Sozialversicherungspflicht des mitarbeitenden Angehörigen, besteht danach Gewissheit, dass Ansprüche auf Erwerbsminderungsrenten, Arbeitslosengeld und Insolvenzgeld wirklich bestehen. Wenn jedoch dagegen die Sozialversicherungsfreiheit für die Zukunft festgestellt wird, müssen keine Sozialversicherungsbeiträge mehr entrichtet werden. Insoweit ist dann eine private Vorsorge und Absicherung notwendig. Natürlich können in diesem Falle die jahrelang irrtümlich gezahlten Beiträge zurückgefordert werden. In dem Bereich der Kranken- und Arbeitslosenversicherung bezieht sich der Erstattungsanspruch allerdings nur auf die letzten vier Jahre. Davor liegende Zahlungen sind in der Regel verjährt. Für die Rentenversicherung gilt ein anderes Verfahren. Hier sind Beiträge bis zum Beginn der scheinbaren Beschäftigung erstattungsfähig.

Grundsätzlich ist ein Statusfeststellungsverfahren in allen Fällen der Beschäftigung von Angehörigen oder Lebensgefährten sinnvoll. Allerdings sollten Sie jedoch vor diesem Schritt eine ausführliche Beratung und genaue Analyse des Sachverhaltes durch Ihren Steuerberater oder einen Sozialversicherungsberater vornehmen. Nur durch diese Beratung wird sichergestellt, dass alle relevanten Gesichtspunkte des Beschäftigungsverhältnisses beachtet werden und sich beim Ausfüllen des Antragsformulars keine Fehler einschleichen. Im Übrigen bleibt im Falle der Sozialversicherungsfreiheit die Entscheidung zu treffen, ob nicht doch weiterhin freiwillige Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung gezahlt werden. Auch diese Frage ist im Rahmen einer gründlichen und neutralen Beratung zu klären.
